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13. Oktober 1915.

Dl« Vorstände der Abteilungen VI, VII & IX der Bldg. Teohnleohen

Hooheohule legen mit Zusohrift rom 7. August 1916 den Entwurf einer

Rausordnung fUr das Land- und Forstwirtschaftliche Institut vor, die

den Charakter eines Prorisorluns haben und erst auf arund Ton Erfahrungen

deflnitlTe Tora erhalten soll.
Nach Kenntnisnahme der Vorlage (Hr.878)

wird verfügt:
1. Tttr das Land- und Forstwirtschaftliche Institut der Sldg.

Technischen Roehsohule wird unter Ratifikationsvorbehalt durch den Schul*

rat folgende Hausordnung, die provisorischen Charakter hat» festgesetzt:

Hausordnung
fUr das

Land-und forstwirtschaftliche Institut.
(Vom 13. Oktober 1915)

§ 1. Der Eintritt in das Gebäude erfolgt fUr die Studierenden durch das
~" Hauptportal.

Der Eingang an der SUdostseite ist aussohllesslich dem Hauswart

und dessen Angehörigen reserviert.
Die Türe an der Hordostseite kann von den zum Besuche des

Gartens Berechtigten benutzt werden.
Die Einfahrt und die übrigen Eingänge sind fUr den Verkehr

mit Materialien, Pflanzen u.s.w. bestimmt und bleiben sonst ge-
sohlossen.

Das Hauptportal bleibt von morgens 7 Uhr bis abends 7 Uhr
geöffnet. Ausserhaib dieser Zeit wird es wenn nötig auf Verlangen
vom Hauswart geöffnet.

§ 2. Die Laboratorien und Zeichnungssäle sind aur Benutzung duroh
*~~ die Studierenden geöffnet an den ersten 5 Wochentagen: von 8-12 Uhr

und l-J-6 Uhr; Samstags von 8-12 Uhr.
?er Über Mittag oder abends von 6-8 Uhr arbeiten will, hat

hiezu fUr jeden Einzelfall spezielle Erlaubnis vom Laboratoriumsvorstand,
bezw, vom betreffenden Professor einzuholen und den Hauswart

hievon zu benachrichtigen.
Nachtarbeit im Gebäude darf nur als seltene Ausnahme In sachlich
ausreichend begründeten Fällen und in speziell bezeichneten

Lokalitäten mit Erlaubnis des Laboratoriumsvorstandes und unter
Anzeige an den Hauswart vorgenommen werden.

Um 6-J- Uhr löschen die Abwarte alle entbehrliehen Flammen aus;
um 8 Uhr werden die Übrigen Flammen gelöscht.

§ 3. Die Oberaufsicht im Gebäude fuhrt der Vorstand der Landwirt--- schaftlichen oder der forstwirtschaftlichen Abteilung nach spezieller
Bezeichnung durch den Schulrat.

$ 4. Jedermann hat im Gebäude auf gute Ordnung zu halten und sloh¦" anständig zu betragen. Das Spucken auf den Boden ist untersagt.
Tür leichtfertige Zerstörungen oder Beschmutzungen irgendwelcher
Art ist voller Sehadenersatz zu leisten.

Das Rauchen ist In den Hörsälen nicht gestattet.

403.

Hausordnung
fUr das Land- und
Forstwirtschaftliche

Institut.






